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Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO – S I) 

vom 7. April 1994 i.d.F. vom 4. Februar 2000 

Aufgrund des § 60 Abs. 1 Nrn. 2 und 6 des Niedersächsischen Schulgesetzes i.d.F. vom 27. September 1993 (Nds.GVBl. S. 383), geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 20. Dezember 1993 (Nds.GVBl. S. 711), wird verordnet: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t

E r s t e r  A b s c h n i t t

Abschlüsse im Sekundarbereich I

§ 1
Abschlüsse; Berechtigungen 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen in der Hauptschule

§ 2
Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss

§ 3 
Sekundarabschluss I - Realschulabschluss

§ 4 
Erweiterter Sekundarabschluss I 

§ 5 
Hauptschulabschluss 

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen in der Realschule

§ 6
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

§ 7
Erweiterter Sekundarabschluss I 

§ 8
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss; Hauptschulabschluss 

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen am Gymnasium

§ 9 
Erweiterter Sekundarabschluss I und Versetzung in die gymnasiale Oberstufe 

§ 10
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss 

§ 11
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss; Hauptschulabschluss

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen 

an der Kooperative Gesamtschule 

§ 12
Entsprechende Anwendung der für die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium geltenden Vorschriften 

S e c h s t e r  A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen 

in der Integrierten Gesamtschule

§ 13
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss 

§ 14
Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

§ 15
Erweiterter Sekundarabschluss I und Versetzung in die gymnasiale Oberstufe 

§ 16
Hauptschulabschluss 

S i e b e n t e r A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen an der Sonderschule

§ 17
Abschlüsse an den Schulen für Blinde, Gehörlose, Körperbehinderte, Sehbehinderte, Sprachbehindert, Schwerhörige und Verhaltensgestörte 

§ 18
Abschlüsse an der Schule für Lernbehinderte

A c h t e r A b s c h n i t t

Sonderregelungen für den Erwerb von Abschlüssen an besonderen Schulen

§ 19
Abschlüsse an der Integrierten Gesamtschule Göttingen-Geismar

§ 20
Abschlüsse an der Glocksee-Schule Hannover 

N e u n t e r A b s c h n i t t

Gemeinsame Vorschriften für alle Schulformen

§ 21
Anrechnung fremdsprachlicher Leistungen in besonderen Fällen 

§ 22
Festlegung des Durchschnitts

§ 23
Mindestanforderungen und Ausgleichsregelungen 

§ 24
Anforderungen an Ausgleichsfächer 

§ 25
Verfahren und Grundsätze bei der Abschlussvergabe 

§ 26
Wiederholung von Schuljahrgängen 

Z e h n t e r A b s c h n i t t

Schlussvorschrift

§ 27
In-Kraft-Treten und Aufhebung von Vorschriften

E r s t e r A b s c h n i t t

Abschlüsse im Sekundarbereich I

§ 1

Abschlüsse, Berechtigungen 

(1) Nach dem 10. Schuljahrgang können folgende Abschlüsse erworben werden: 

1. der Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss, 

2. der Sekundarabschluss I – Realschulabschluss, 

3. der Erweiterte Sekundarabschluss I.

(2) Nach dem 9. Schuljahrgang können folgende Abschlüsse erworben werden: 

1. der Hauptschulabschluss, 

2. der Abschluss der Schule für Lernbehinderte. 

(3) Der Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss vermittelt die gleiche Berechtigung wie der Hauptschulabschluss. Der Erweiterte Sekundarabschluss I berechtigt zum Besuch der gymnasialen Oberstufe und des Fachgymnasiums sowie nach Maßgabe der Aufnahmevoraussetzungen zum Besuch weiterer Schulen im Sekundarbereich II. 

Z w e i t e r A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen an der Hauptschule

§ 2

Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss 

Den Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss erwirbt, wer die Mindestanforderungen in allen Pflichtfächern einschließlich Englisch und in den Wahlpflichtkursen erfüllt hat. 

§ 3

Sekundarabschluss I - Realschulabschluss

Den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss erwirbt, wer über die Voraussetzungen für den Erwerb des Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss nach § 2 hinaus 

1. ausreichende Leistungen in einem Fachleistungskurs A 
und 

2. im Durchschnitt befriedigende Leistungen in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen 

erbracht hat. 

§ 4

Erweiterter Sekundarabschluss I

Den Erweiterten Sekundarabschluss I erwirbt, wer über die Voraussetzungen für den Erwerb des Sekundarabschlusses I – Realschulabschluss nach § 3 hinaus 

1.
gute Leistungen in einem Fachleistungskurs A und befriedigende Leistungen in dem anderen Fachleistungskurs A und 

2.
im Durchschnitt gute Leistungen in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen 

erbracht hat. 

§ 5 

Hauptschulabschluss

Den Hauptschulabschluss erwirbt, wer die Mindestanforderungen in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen erfüllt hat. 

D r i t t e r  A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen an der Realschule

§ 6

Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

Den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss erwirbt, wer die Mindestanforderungen in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen erfüllt hat. 

§ 7

Erweiterter Sekundarabschluss I

Den Erweiterten Sekundarabschluss I erwirbt, wer über die Voraussetzungen für den Erwerb des Sekundarabschlusses I – Realschulabschluss nach § 6 hinaus im Durchschnitt befriedigende Leistungen 

1. in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen und 

2. in den Pflichtfächern Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik 

erbracht hat. 

§ 8

Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss; 

Hauptschulabschluss

(1) Wer die Voraussetzungen des § 6 am Ende des 10. Schuljahrgangs nicht erfüllt, aber in höchstens drei Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen geringere als ausreichende Leistungen erbracht hat, erwirbt den Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss. 

(2) Wer in den 10. Schuljahrgang versetzt worden ist, jedoch keinen der am Ende dieses Schuljahrgangs vergebenen Abschlüsse erreicht, erwirbt den Hauptschulabschluss. 

(3) Wer nicht in den 10. Schuljahrgang versetzt wird, erwirbt den Hauptschulabschluss nach den Vorschriften für die Hauptschule. Bei nicht ausreichenden Leistungen in Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprachen ist nur die am besten bewertete Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache zu berücksichtigen. 

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen am Gymnasium

§ 9

Erweiterter Sekundarabschluss I und Versetzung in die gymnasiale Oberstufe

Den Erweiterten Sekundarabschluss I und damit die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe  erwirbt, wer 

1.
die Mindestanforderungen in allen Pflicht- und Wahlpflichtfächern erfüllt hat oder 

2.
am Ende des ersten Halbjahres des 10. Schuljahrgangs durch Überspringen eines Schuljahrgangs in das zweite Halbjahr des 11. Schuljahrgangs der gymnasialen Oberstufe übergeht. 

§ 10

Sekundarabschluss I - Realschulabschluss

Wer die Voraussetzungen des § 9 wegen nicht ausreichender Leistungen in Pflichtfremdsprachen nicht erfüllt hat, erwirbt den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss, sofern die Mindestanforderungen bei Berücksichtigung nur einer Pflichtfremdsprache erfüllt sind; dabei ist nur die am besten bewertete Pflichtfremdsprache zu berücksichtigen. 

§ 11

Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss; 

Hauptschulabschluss 

§ 8 gilt entsprechend. 

F ü n f t e r A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen 

an der Kooperativen Gesamtschule

§ 12

Entsprechende Anwendung der für die Hauptschule, die Realschule und 

das Gymnasium geltenden Vorschriften

Die §§ 2 bis 11 gelten für die Abschlüsse an den Schulzweigen der Kooperativen Gesamtschule entsprechend. 

S e c h s t e r A b s c h n i t t

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen 

an der Integrierten Gesamtschule 

§ 13

Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss

Den Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss erwirbt, wer die Mindestanforderungen in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen erfüllt hat. Nicht ausreichende Leistungen in der zweiten und dritten Fremdsprache bleiben unberücksichtigt. 

§ 14

Sekundarabschluss I - Realschulabschluss

Den Sekundarabschluss I – Realschulabschluss erwirbt, wer über die Voraussetzungen nach 
§ 13 hinaus 

1. ausreichende Leistungen in zwei A-Kursen, 

2. befriedigende Leistungen in den besuchten B-Kursen, 

3. befriedigende Leistungen in zwei Fächern ohne Fachleistungsdifferenzierung 

erbracht hat. 

§ 15

Erweiterter Sekundarabschluss I und Versetzung 

in die gymnasiale Oberstufe 

(1) Den Erweiterten Sekundarabschluss I und damit die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe  erwirbt, wer über die Voraussetzungen nach § 14 hinaus 

1.
bei einer Fachleistungsdifferenzierung auf zwei Anspruchsebenen (A-Kurs, B-Kurs)

a) befriedigende Leistungen in drei A-Kursen,

b) ausreichende Leistungen in einem vierten A-Kurs oder gute Leistungen in einem 
    B-Kurs, 

2.
bei einer Fachleistungsdifferenzierung auf drei Anspruchsebenen (Z-Kurs, A-Kurs, 
B-Kurs)


a) ausreichende Leistungen in drei Z-Kursen, 

b) ausreichende Leistungen in einem vierten Z-Kurs oder befriedigende Leistungen in

    einem A-Kurs oder gute Leistungen in einem B-Kurs 

und m Durchschnitt befriedigende Leistungen in den übrigen ohne Fachleistungsdifferenzierung unterrichteten Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen erbracht hat. 

(2) In die Berechnung des Durchschnittwertes können bei einer Fachleistungsdifferenzierung 

1. auf zwei  Anspruchsebenen bis zu wie A-Kurse, 

2. auf drei Anspruchsebenen bis zu wie Z- oder A-Kurse 

einbezogen werden, wenn in diesen Kursen bessere Leistungen als die Mindestanforderungen erbracht worden sind. 

(3) § 9 Nr. 2 gilt entsprechend. 

§ 16

Hauptschulabschluss 

(1) Den Hauptschulabschluss erwirbt nach Besuch des 9. Schuljahres, wer die Mindestanforderungen in allen Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen erfüllt hat. Nicht ausreichende Leistungen in der zweiten und dritten Fremdsprache bleiben unberücksichtigt. 

(2) Wer die Voraussetzungen des § 3 nicht erfüllt, erwirbt den Hauptschulabschluss, wenn die Leistungen in den im 10. Schuljahrgang unterrichteten Pflichtfächern und Wahlpflichtkursen den Anforderungen für den Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Besuch des 9. Schuljahrgangs entsprechend. 

S i e b e n t e r  A b s c h n i t t

§ 17

Voraussetzungen für den Erwerb von Abschlüssen 

an der Sonderschule 

Abschlüsse an den Schulen für Blinde, Gehörlose, Körperbehinderte, Sehbehinderte, 

Sprachbehinderte, Schwerhörige und Verhaltensgestörte

(1) An den Schulen für Blinde, Gehörlose, Körperbehinderte, Sehbehinderte, Sprachbehinderte, Schwerhörige und Verhaltensgestörte kann nach Besuch des 9. Schuljahrgangs in Hauptschulabschluss entsprechend den Bestimmungen des § 5 erworben werden. 

2) Entspricht das Unterrichtsangebot im 10. Schuljahrgang dem der Hauptschule, so können nach Besuch des 10. Schuljahrgangs Abschlüsse entsprechend den Bestimmungen der §§ 2 bis 4 erworben werden. 

(3) Entspricht das Unterrichtsangebot im 7. bis 10. Schuljahrgang dem der Realschule, so können nach Besuch des 10. Schuljahrgangs Abschlüsse entsprechend den Bestimmungen der 
§§ 6 bis 8 erworben werden. 

§ 18

Abschlüsse an der Schule für Lernbehinderte

(1) Den Abschluss der Schule für Lernbehinderte erwirbt, wer die Mindestanforderungen erfüllt hat. 

(2) Den Hauptschulabschluss erwirbt nach Besuch einer besonderen 10. Klasse zur Erlangung des Hauptschulabschlusses, wer die Mindestanforderungen erfüllt hat. 

A c h t e r  A b s c h n i t t 

Sonderregelungen für den Erwerb von Abschlüssen 

an besonderen Schulen 

§ 19

Abschlüsse an der Integrierten Gesamtschule Göttingen-Geismar

An der Integrierten Gesamtschule Göttingen-Geismar ordnet die Konferenz die Leistungen der Schülerinnen und Schüler am Ende des 10. Schuljahrgangs den Anforderungen von A-Kursen oder B-Kursen zu. Im Übrigen gelten die §§ 13 bis 16 entsprechend. 

§ 20

Abschlüsse an der Glocksee-Schule Hannover 

(1) An der Glocksee-Schule Hannover sind die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im 
10. Schuljahrgang nach den Anforderungen der Hauptschule oder der Realschule zu beurteilen. Die Beurteilungskriterien der Konferenz bedürfen der Zustimmung der Schulbehörde. Im Übrigen gelten die §§ 2 und 6 bis 8 entsprechend. 

(2) Für den Erwerb des Hauptschulabschlusses nach dem Besuch des 9. Schuljahrgangs gilt 
§ 5 entsprechend. 

N e u n t e r  A b s c h n i t t

Gemeinsame Vorschriften für alle Schulformen

§ 21

Anrechnung fremdsprachlicher Leistungen in besonderen Fällen 

(1) Schülerinnen und Schülern, denen nicht Englisch oder Französisch als Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache erteilt wurde, können stattdessen entsprechende Leistungen in einer anderen Fremdsprache angerechnet werden. 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern, die eine andere Muttersprache oder Herkunftssprache als Deutsch haben, können Leistungen in der Muttersprache oder Herkunftssprache an die stelle von Leistungen in Englisch oder Französisch treten. 

§ 22

Festlegung des Durchschnitts

(1) Im Durchschnitt gute Leistungen liegen vor, wenn der Durchschnittswert 2,0 oder weniger beträgt. 

(2) Im Durchschnitt befriedigende Leistungen liegen vor, wenn der Durchschnittswert 3,0 oder weniger beträgt. 
(3) In der Hauptschule oder der Realschule (§§ 3, 4, 7) sind bei der Durchschnittsbildung die Noten in Fachleistungskursen A durch die um eine Notenstufe bessere Note zu ersetzen. 

§ 23

Mindestanforderungen und Ausgleichsregelungen 

(1) Mindestanforderungen sind ausreichende Leistungen, soweit nicht etwas Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Unterschreitungen der Mindestanforderungen können nach Absatz 3 unschädlich sein oder nach den Absätzen 4 bis 6 ausgeglichen werden. Satz 1 gilt nicht für Unterschreitungen der besonderen Anforderungen nach § 3 Nr. 1 und § 4 Nr. 1 sowie der Durchschnittsnoten nach § 3 Nr. 2, § 4 Nr. 2, §§ 7 und 15 Abs. 1. 

(3) Werden die Mindestanforderungen in nur einem Fach um eine Notenstufe unterschritten, bedarf dies keines Ausgleichs. 

(4) werden die Mindestanforderungen nach Absatz 1 in zwei Fächern um eine Notenstufe unterschritten, so kann der entsprechende Abschluss erworben werden, wenn die Mindestanforderungen in zwei Ausgleichsfächern um eine Notenstufe überschritten werden. 

(5) Werden die Mindestanforderungen nach Absatz 1 in einem Fach um zwei Notenstufen unterschritten, so kann der entsprechende Abschluss erworben werden, wenn die Mindestanforderungen in einem Ausgleichsfach um zwei Notenstufen oder in zwei Ausgleichsfächern um eine Notenstufe überschritten werden. 

(6) Der Hauptschulabschluss nach den §§ 5 und 16 sowie der Abschluss der Schule für Lernbehinderte nach § 18 Abs. 1 können auch dann erworben werden, wenn 

1.
mangelhafte Leistungen in zwei Fächern ohne Ausgleich bleiben oder 

2.
mangelhafte Leistungen in drei Fächern durch befriedigende Leistungen in zwei Ausgleichsfächern oder ungenügende Leistungen in einem und mangelhafte Leistungen in einem weiteren Fach durch gute Leistungen in einem und befriedigende Leistungen in einem anderen Ausgleichsfach ausgeglichen werden. 

(7) Ob die Konferenz von Möglichkeiten des Ausgleichs nach den Absätzen 4 bis 6 Gebrauch macht, steht in ihrer pflichtgemäßen Beurteilung. Die Entscheidung richtet sich danach, ob die Zuerkennung der jeweiligen Berechtigung nach dem allgemeinen Leistungsbild der Schülerin oder des Schülers gerechtfertigt erscheint. In die Beurteilung sind die unter pädagogischen und fachlichen Gesichtspunkten wesentlichen Umstände des Einzelfalles einzubeziehen. 

§ 24

Anforderungen an Ausgleichsfächer 

(1) Die in der Stundentafel vorgeschriebene Stundenzahl eines Ausgleichsfaches darf nur um eine Stunde geringer sein als die vorgeschriebene Stundenzahl des auszugleichenden Faches. Ausgleichsfach kann auch ein Wahlpflichtkurs, ein Wahlfach oder ein wahlfreier Kurs sein. Ist für ein Ausgleichsfach in der Stundentafel keine verbindliche Stundenzahl vorgeschrieben, ist die Zahl der Wochenstunden im Stundenplan maßgebend. 

(2) In der Realschule, im Gymnasium, im Realschulzweig und im gymnasialen Zweig der Kooperativen Gesamtschule sowie in der Integrierten Gesamtschule gelten die Fächer Deutsch, die Pflichtfremdsprachen und Mathematik bei der Anwendung der Ausgleichsvorschriften als vierstündige Fächer. 

(3) Bei Entscheidungen über den Erwerb des Sekundarabschlusses I – Hauptschulabschluss nach den §§ 2 und 13 sind auch ausreichende Leistungen in Fachleistungskursen A als Ausgleich für Unterschreitungen um eine Notenstufe in Fachleistungskursen B oder in Fächern ohne Fachleistungsdifferenzierung heranzuziehen. 

(4) In der Integrierten Gesamtschule sind beim Sekundarabschluss I – Realschulabschluss und beim Erweiterten Sekundarabschluss I als Ausgleichsfächer für Deutsch, Englisch und Mathematik nur 

1. die Fächer mit Fachleistungsdifferenzierung,

2. die ab dem 7. oder 9. Schuljahrgang als Wahlpflichtkurs betriebene zweite oder dritte Fremdsprache und 

3. eine im 9. und 10. Schuljahrgang dreistündig betriebene Wahlsprache 

heranzuziehen. 

§ 25

Verfahren und Grundsätze bei der Abschlussvergabe 

Für das Verfahren und die Grundsätze bei der Vergabe der Abschlüsse sowie für die Benachrichtigung bei Gefährdung sowie für die Benachrichtigung bei Gefährdung der Abschlussvergabe ist die Verordnung über die Versetzungen an den allgemein bildenden Schulen vom 5. April 1978 (Nds.GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Mai 1984 (Nds.GVBl. S. 159), in der jeweils geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. 

§ 26

Wiederholung von Schuljahrgängen 

(1) Wer nach dem Besuch des 9. oder 10. Schuljahrgangs keinen Abschluss erhält oder einen Abschluss mit weitergehenden Berechtigungen erwerben will, kann den jeweiligen Schuljahrgang einmal wiederholen. 

(2) Eine Wiederholung des 10. Schuljahrgangs an der Hauptschule ist nicht zulässig, wenn der Sekundarabschluss erworben worden ist. Über Ausnahmen entscheidet die untere Schulbehörde. 

(3) Wer bereits den vorhergehenden Schuljahrgang wiederholt hat, darf den 9. und 10. Schuljahrgang nur dann wiederholen, wenn die Klassenkonferenz dies mit Zweidrittelmehrheit zulässt. 

Z e h n t e r  A b s c h n i t t 

Schlussvorschrift 

§ 27

Inkrafttreten und Aufhebung von Vorschriften 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1994 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I vom 13. September 1983 (Nds.GVBl. S. 243) außer Kraft. 
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